
die Leitungen der Grundorganisationen und als Mitglieder der Kreisleitungen 
gewählt. Die Kreisleitungen sorgen für ihre politische Qualifizierung und ma
chen sie mit bewährten Erfahrungen der Parteiarbeit vertraut.

Die Kreisdelegiertenkonferenzen orientierten die Kreisleitungen darauf, 
ihre Leitungstätigkeit in folgender Richtung zu vervollkommnen:

- Die Kreisleitungen sollen ihre Fähigkeit weiterentwickeln, die Grundorgani
sationen tiefgründig und schnell mit dem Inhalt der Beschlüsse des Zentralko
mitees vertraut zu machen, ihnen wirkungsvoll zu helfen, konkrete Maßnahmen 
für den eigenen Verantwortungsbereich daraus abzuleiten und konsequent die 
Durchführung der Aufgaben zu organisieren und zu kontrollieren. Damit wird 
der demokratische Zentralismus in der Partei weiter gefestigt.
- Der reiche Erfahrungsschatz und der Schwung aus den Parteiwahlen sind gut 
zu nutzen für die weitere Erhöhung der führenden Rolle unserer Partei, für die 
Stärkung ihrer Kampfkraft in allen gesellschaftlichen Bereichen und die weitere 
Vertiefung des Vertrauensverhältnisses zwischen Partei und Volk. Die Volksaus
sprache und die Massenbewegung sind auf die konsequente Verwirklichung der 
ökonomischen Strategie unserer Partei und die tägliche Erfüllung aller Positio
nen des Volkswirtschaftsplanes, einschließlich aller Verpflichtungen zu seiner 
Überbietung, als den entscheidenden Beitrag zur Sicherung des Friedens zu 
richten.
- Der Leitungsstil soll dahingehend weiter ausgebaut werden, die Parteiarbeit 
langfristig und vorausschauend zu konzipieren und damit Zielstrebigkeit und 
Kontinuität zu wahren. Dabei stützen sie sich auf konkrete Analysen der Lage, 
wodurch die Arbeit sachlicher und lebendiger geworden ist. Die Arbeit mit den 
Maßnahmeplänen zur Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben, den Plänen 
der politischen Massenarbeit sowie den Kampfprogrammen der Grundorganisa
tionen ist weiter zu qualifizieren.
- Ständig widmen die Kreisleitungen den Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger ihr besonderes Augenmerk. Sie verstärken ihre anleitende und erzieheri
sche Tätigkeit gegenüber den Grundorganisationen in den staatlichen Organen 
und nehmen wachsenden Einfluß darauf, daß die kommunalen Angelegenhei
ten gründlicher untersucht, umfassender mit den Bürgern beraten und notwen
dige Veränderungen zwingender durchgesetzt werden.
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